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Bekanntmachung über die Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 

 

Die nachfolgend aufgeführte Straße, die im Gebiet der Stadt Gifhorn, Landkreis Gifhorn, Re-

gierungsbezirk Braunschweig, liegt, ist durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 

11.12.2025 uneingeschränkt zur Gemeindestraße gewidmet worden: 

 

Von-Hammerstein-Weg        123 m 

 

Träger der Straßenbaulast der Straße ist die Stadt Gifhorn. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-

waltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden. 

 

 

Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

Rechtsgrundlage für die öffentliche Bekanntmachung ist § 1 Abs. 1 NVwVfG in Verbindung 

mit §§ 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. 

 

 

Gifhorn, 14.01.2026 

 
 

 

 

Matthias Nerlich 

Bürgermeister         
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Lageplan Von-Hammerstein-Weg: 
 

 

 

 

 


